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Vereinskonzept der Gemeinde Oberweningen 
vom 30. Oktober 2000  

 
 
Das vorliegende Konzept dient der finanziellen Unterstützung von Vereinen mit Sitz in Nieder-
weningen, Oberweningen, Schleinikon und Schöfflisdorf, welche kulturelle, naturschützerische 
oder freizeitgestalterische Zwecke im Allgemeinen zum Ziel haben unter besonderer Berück-
sichtigung der Jugendarbeit. 
 
 
Jugendbeitrag 
Vereine, welche Jugendarbeit betreiben erhalten pro eingeschriebenem Jugendmitglied, wel-
ches nicht älter als 18-jährig ist und seinen Wohnsitz in Oberweningen hat, einen jährlichen 
Beitrag von Fr. 35.--1. 
Stichtag ist der erste Januar jeden Jahres. Die Vereine machen den Jugendbeitrag bei der Ge-
meindeverwaltung unter Abgabe einer Aufstellung der beitragsberechtigten Jugendmitglieder 
(Name, Vorname, Jahrgang, Adresse) geltend. 
 
 
Vereine mit übergeordneten Aufgaben 
Vereine, welche öffentliche Aufgaben, die ausserhalb der erwähnten Ziele liegen, im Auftrag der 
Gemeinde wahrnehmen, werden jährlich mit einem variablen Beitrag unterstützt. Die Festset-
zung der Beitragshöhe liegt in der Kompetenz des Gemeinderates beziehungsweise der Ge-
meindeversammlung. Beitragsgesuche erfolgen unter Vorweisung eines Budgets (z.B. Spitex, 
Verein Jugendtreff, Musikverein, usw.). 
 
 
Spezialbeiträge 
Dem Gemeinderat steht ein jährlicher Betrag von maximal Fr. 6000.-- zur gezielten Unter-
stützung einzelner Projekte zur Verfügung. Vereine können Beitragsgesuche für das kom-
mende Jahr bis am 30. November des Vorjahres einreichen. Beitragsgesuche von Vereinen  
ausserhalb der vier Wehntalergemeinden behandelt der Gemeinderat in eigener Kompetenz. 
Gesuchsformulare werden von der Gemeindeverwaltung zur Verfügung gestellt. Politische und 
religiöse Gruppierungen werden nicht unterstützt. 
 
 
 
Vorstehendes Vereinskonzept wurde an der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2000 
genehmigt und per 1. Januar 2001 in Kraft gesetzt. 
 
 
NAMENS DER GEMEINDEVERSAMMLUNG: 
Der Präsident:  Dr. Thomas Riesen 
Der Schreiber: Christian Bürgi 
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